
 

 

1/2 

 
 

 

 
 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV 

 

 

 

Bern, Oktober 2021  
 

Information e-dec News extern (44) 

e-dec Import & Export 
 

Mit dem Release vom 24.10.2021 werden unter anderem folgende Anpas-

sungen vorgenommen 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EFTA-Indonesien 

Am 1. November 2021 tritt das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EFTA-Indone-

sien in Kraft. Dies führt zu folgenden Auswirkungen im Bereich der Plausibilitätsprü-

fung. 

Regel 167c: 

Die Regel wird mit dem Länderkürzel ID (Indonesien) ergänzt.  

Neue Regel 364a 

Die präferenzielle Einfuhrveranlagung von Palmöl aus Indonesien ist nur mit einer 

Berechtigungsnummer (Code 917) möglich. Aus diesem Grund muss bei der Einfuhr 

neben dem Ursprungszeugnis auch die Berechtigungsnummer in der Zollanmeldung 

erfasst werden. 

Neue Regel R364b 

Diese Regel prüft, ob das Format der Berechtigungsnummer den Vorgaben ent-

spricht. 

Weitere Anpassungen 

Regel 210g 

Die Regel überprüft neu auch den Namen des Importeurs und nicht nur das Vorhan-

densein der Nummer (analog der Regel 210i). 

Deaktivierung Regel 291b 

Die Regel ist deaktiviert. 

 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/aktuell/medieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-85237.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/aktuell/medieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-85237.html
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Die Regelspezifikationen ist in Überarbeitung und wird zu einem späteren Zeitpunkt 

ersetzt.  

 
 
Freundliche Grüsse 

Service-Center IKT 


